
Ich mochte auf einen letzten Punkt hinweisen: DieSituation jungerMenschen bringt nicht
nur fur sicOrientierungs- und Beurteilungsprobleme ihres Handelns, sondern auch fur die
Gesellschaft selbst. Den Entwicklungsschwierigkeitenhinsichtlich Abschâtzung undVer-
antwortungeigenen Handelns trâgt auch das Strafrecht insofern Rechung,als es bis zum
14.Lebensjahr ûberhaupt keinekriminelle Schuldfàhigkeit kennt, sicerst danach einfùhrt,
gleichzeitigaber dieser Fragebei Jugendlicheneinen breiten Erôrterungsspielraumbietet
und Strafreaktionen entsprechenddifferenziert. Das Problem der Bewertung jugendlicher
Verhaltensweisen tritt jedochnatùrlichschon viel fruher und nicht erst vor Polizei und Ge-
richt auf. Die Frage der gesellschaftlichen Toleranz gegenùberAuftritten Jugendlicher in
der Ôffentlichkeit und den Ausdrucksformen dieser Altersgruppe ist stândig aktuell. Es
fângt damit an, daß sich gegenùberJugendlichen fast jeder in einer Erziehungs- und Kon-
trollfunktion wahrnehmen kann. Was daraus resultiert, hângt naturlich von den gàngigen
Normalitâtserwartungen an Kinder und Jugendliche ab. Das Studium von Anzeigengegen
jungeLeute bei derPolizei weist auf die prekâre Situation hin (exemplarischcine Anzeige:
ein Kind verletzt ein anderes in einem Sandkasten mit einem Baustein am Kopf).Tatsâch-
lich verândern sich die Bedingungendafûr, ob jugendlichesVerhalten als aggressiv,obes
ferner als so weit intolerierbar wahrgenommenwird,daß daraus Recht und Notwendigkeit
der Strafverfolgung abgeleitet werden.
Die Bedingungen fur dièse Toleranz oder Intoleranz variieren je nach Région und ge-
schichtlichem Zeitpunkt. In der Wiener Großfeldsiedlung z. 8.. in der Jugendkriminalitàt
durch die Medienberichte entgegen den nachweisbaren Tatsachen als großes Problem
gilt,beklagensich laut einer Untersuchung unseres Instituts die dortigen Fùrsorgestellen
besonders ùber den Bagatellgehalt vieler Anzeigen(vgl. TUMPEL und EDLINGER, 1975).
Die Hilf lostgkeit von Konfliktbeteiligten in einer hochgradig unstrukturierten, orientie-
rungsfeindlichenund kunstlichen Situation (man denke an dieaußergewôhnliche Bevôlke-
rungszusammensetzungund die große soziale Anonymitàt)und diemassenmedial gestei-
gerten Àngste fùhren zum raschenRuf nach demKadi", auch in Fâllen, dieanderswo und
unter gùnstigeren Bedingungenanders geregelt wùrden.
Abgesehen von solchen regionalenVariationen der verfolgten Jugendkriminalitàt gibt es
zeitliche. Sieht man sich den Verlauf der Jugendkriminalitàtnach dem Zweiten Weltkrieg
an, so zeigen sich zwei ungleiche Spitzen,die mit einer allgemeinenVerânderung der ge-
sellschaftlichen Position Jugendlicher zeitlich zusammenfallen und den Einstellungswan-
del der ùbrigen Bevôlkerungzu Jugendlichen abbilden. Es handelt sich um einen im Ver-
gleich zum rapiden Wandel der materiellen Lebensbedingungen und Handlungsgrund-
lagen fur Jugendliche langsameren Wandel der gegenùber Jugendlichen angewendeten
Normen.Dièse beiden Spitzen liegen jeweilszu Endeder fùnfzigerJahre und zuBeginn der
siebzigerJahre und korrespondierenmit einer besonderen Konjunkturdes Themas Jugend
und Jugendverhalten. 1959 war die Zahl der gerichtlich verurteiltenJugendlichen2700 pro
100000, die hôchste je in Ôsterreich erreichte. Die zweite Jugendkriminalitâtsspitzebildet
sichnicht unter den gerichtlich Verurteilten,sondern nur unter den polizeilichermittelten
tatverdàchtigenJugendlichen ab.Das war 1972. Das Gericht stimmt diesmalmit den An-
zeigenund ihrer Beurteilung weit wenigerhâufig ùbereinals1959, sodaß die Zahl 1972 ver-
urteilter Jugendlicher die von 1959nicht erreichte.
Die Woge der Jugendkriminalitàt an der Wende von den fùnfzigerzu den sechziger Jahren
ist cine Woge der Anzeigenund VerurteilungenJugendlicher wegenÙbertretungen, klein-
ster und kleiner Delikte, bei denen die Strafwùrdigkeit cine Sache der Abwàgung ist. Je-
denfalls fallt dièse beispielloseJugendkriminalitàtsentwicklung — wenigeJahre danach
liegt die Jugendkriminalitàtum ein Viertel bis ein Drittel niedriger —

mit einer neuen

A.N.C.E. - A.N.C.E. - A.N.C.E. - A.N.C.E. - A.N.C.E. - A.N.C.E. -


